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Extremitätendosimetrie beim Umgang mit 
offenen radioaktiven Quellen

In der Strahlenschutzverordnung StSV [1] wird verlangt, dass bei beruflich strahlen- 
exponierten Personen die Strahlenexposition individuell ermittelt werden muss.

Bei Tätigkeiten mit offenen radioaktiven Quellen in For-
schung und Nuklearmedizin, bei denen im Bereich der 
Hände hohe Dosisleistungen auftreten können, muss 
nach Artikel 12 der Dosimetrieverordnung [2] zusätzlich 
zum Ganzkörperdosimeter ein Extremitätendosimeter 
getragen werden. 

http://www.bag.admin.ch/str-wegleitungen
http://www.bag.admin.ch/str-wegleitungen
mailto:str@bag.admin.ch
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1 Dosisleistungen
 
Bei der Handhabung von Beta-Strahlern und speziell 
mit PET-Nukliden treten lokal sehr hohe Dosisleistun-
gen auf, welche bei ungenügender Abschirmung auch 
bei kurz dauernden Manipulationen erhebliche Extre-
mitätendosen zur Folge haben können. 

Tabelle 1 zeigt die Dosisleistungen häufig verwendeter 
Radiopharmazeutika, welche im Abstand von 10 cm 
theoretisch auftreten können.

Tabelle 1: Berechnete Dosisleistungen unabgeschirmter radiopharmazeutischer Injektionslösungen
 
Nuklid

(Radiopharmaka

applizierte 

Aktivität

[GBq]

h0.07 (a) 

[mSv/h/GBq in 

10 cm Abstand]

Dosisleistung in  

10 cm h0.07 [mSv/h]

h10 (b) 

[mSv/h/GBq in 

100 cm Abstand]

Dosisleistung in  

10 cm h10 [mSv/h]

Y-90 (SIRT) 1.0 1000 1000 0.007 0.7

Lu-177 (Dotatoc) 7.4 1000 7400 0.006 4.4

F-18 (FDG) 0.4 2000 800 0.16 6.4

Tc-99m (HDP) 0.7 300 210 0.022 1.5

(a) Dosisleistung in 0.07 mm Gewebetiefe gemäss Spalte 7 Anhang 3 StSV [1] ➝ Extremitätendosis.
(b) Dosisleistung in 10 mm Gewebetiefe gemäss Spalte 6 Anhang 3 StSV [1] ➝ Ganzkörperdosis.

2 Extremitätendosimetrie
 
Das Extremitätendosimeter muss möglichst an derje-
nigen Stelle, an der die höchste Dosis zu erwarten ist, 
getragen werden. Diese ist bei Arbeiten in der Nukle-
armedizin in der Regel das Mittelglied des Zeigefin-
gers/Mittelfingers mit einem der Handinnenfläche 
zugewandten Thermolumineszenzdosimeter (TLD) 
(linke Hand bei Rechtshändern, rechte Hand bei Links-
händern) (Abbildung 1). Die Extremitätendosis wird 
aus der Fingerringdosis und einem Korrekturfaktor 5 
ermittelt, da diese sonst unterschätzt wird.

Mit Einverständnis der Aufsichtsbehörde kann die Be-
willigungsinhaberin individuelle Korrekturfaktoren mit-
tels geeigneter Messungen festlegen und verwenden. 

Zur Ermittlung individueller Korrekturfaktoren unter 
Berücksichtigung der anwender- und betriebsspezifi-
schen Arbeitstechniken werden Fingerspitzen- und 
Handflächen-TLD-Messungen durchgeführt (Abbil-
dung 2). Dazu können bei einigen Dosimetriestellen 
unverpackte TLD bezogen werden.

Die Bewilligungsinhaberin meldet der Personendosi-
metriestelle die Personen, die mit offenen Quellen 
arbeiten, und gegebenenfalls deren individuelle Kor-
rekturfaktoren.

Abb. 1: Tragweise Fingerdosimeter Abb. 2: Tragweise Fingerdosimeter 
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3 Organisatorische Massnahmen zur Minimierung 
der Extremitätendosen

Die nachfolgenden organisatorischen Massnahmen 
tragen dazu bei, dass die Extremitätendosen speziell 
beim Umgang mit Beta-Strahlern und PET-Nukliden 
minimiert werden. Die Umsetzung und Einhaltung die-
ser Empfehlungen muss durch die sachverständige 
Person im Betrieb periodisch kommuniziert und über-
prüft werden.

3.1 Aus- und Fortbildung
Beruflich strahlenexponiertes Personal muss im Strah-
lenschutz aus- und alle fünf Jahre fortgebildet werden. 
Dazu empfiehlt es sich, unter dem betroffenen Perso-
nal einen regelmässigen Austausch der Erfahrungen 
und Zwischenfälle zu organisieren, damit eine gute 
Strahlenschutzkultur etabliert wird.

3.2 Abklärung erhöhter Extremitätendosen
Die akkumulierten Extremitätendosen müssen regel-
mässig durch die sachverständige Person überprüft und 
mit den betroffenen Mitarbeitern besprochen werden. 

Treten bei der monatlichen Auswertung ungewohnt 
hohe oder regelmässig erhöhte Extremitätendosen auf, 
müssen die Gründe dafür ermittelt werden. 

Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen, dass be-
troffene Mitarbeiter dosiskritische Manipulationen unter 
Beobachtung durchführen oder diese zur nachträglichen 
Analyse durch Filmaufnahmen festgehalten werden.

3.3 Arbeitsverteilung
Durch die innerbetriebliche Verteilung dosisintensiver 
Arbeiten (Markierung und Applikation von Beta-Strah-
lern, Applikation von PET-Nukliden) auf mehrere Mitar-
beiter können die individuellen Dosen gesenkt werden. 
Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die durch 
Routine und Erfahrung zu gewinnende Dosisoptimie-
rung gewährleistet bleibt.

4  Operationelle Massnahmen und Anwendung 
von Schutz- und Hilfsmitteln beim Umgang mit 

 Beta-Strahlern

4.1 Training dosisintensiver Arbeiten
Bevor Markierungen, Vorbereitungsarbeiten und Ap-
plikationen neuer radiopharmazeutischer Produkte 
durchgeführt werden, müssen diese unter der Leitung 
und Beobachtung  einer strahlenschutzsachverstän-
digen Person und ohne Aktivität eingeübt werden 
(inaktives Training). So können die bestmöglichen Ar-
beitsabläufe und der Einsatz geeigneter Schutzeinrich-
tungen festgelegt werden. Dieses Vorgehen ist 
auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitenden 
vorzuse-hen. Gegebenenfalls ist bei der Aufnahme 
solch neu-er Arbeiten mit Aktivität auch eine 
Dosimetrie gemäss Abschnitt 2 dieser Wegleitung zu 
empfehlen.

4.2 Arbeitsvorbereitung
Vor der Handhabung von Beta-Strahlern müssen ge-
eignete Ausrüstungen (Abschirmungen, Zangen,  

Greifer, Pinzetten, Aktivimeter) bereitgestellt, einge-
stellt und auf eine korrekte Funktion überprüft werden.

4.3 Verwendung von Zangen, Greifern und  
Pinzetten
Die direkte Berührung nicht abgeschirmter Glasfläsch-
chen (Vials) und Spritzen mit den Händen muss unbe-
dingt vermieden werden, da mit den verwendeten 
Nukliden und Aktivitäten schon innerhalb weniger 
Sekunden mehrere Millisievert Extremitätendosis ak-
kumuliert werden können (Tabelle 1). Zur Vergrösse-
rung des Abstandes der radioaktiven Quelle zu den 
Händen müssen, wenn immer möglich, Zangen (Ab-
bildung 3), Greifer oder Pinzetten (Abbildung 4) einge-
setzt werden. Aufgrund des quadratischen Abstands-
gesetztes nimmt die Dosisleistung bei der 
Verdoppelung des Abstandes um den Faktor 4 ab. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzfortbildung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzfortbildung.html
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Abb. 3: Vial-Zange 

Abb. 5: Plexiglas Spritzenabschirmung 

Abb. 4: Pinzette mit Plexiglasabschirmung 

Abb. 6: Der Schutz von Spritzenabschirmungen ist nicht lückenlos 

4.4 Manipulationen mit Spritzen und Spritzen-
abschirmungen
Beim Aufziehen und Applizieren von Beta-Strahlern 
müssen die Spritzen unbedingt mit Plexiglasabschir-
mungen (Abbildung 5) versehen werden. Eine Plexig-
lasdicke von 1 cm ist ausreichend, um die Beta-Strah-
lung zu absorbieren. Der Dosisbeitrag der dadurch 
entstehenden Bremsstrahlung ist gering und kann in 
der Praxis vernachlässigt werden. Die Dosisredukti-
on mit Plexiglasabschirmung gegenüber einer nicht 
abgeschirmten Spritze beträgt ungefähr Faktor 1000. 

Aus diesem Grund spielt der Zeitfaktor bei der  
Manipulation eine untergeordnete Rolle. Auch wenn 
durch die Verwendung der Abschirmungen die  

Manipulationen wesentlich länger dauern, ist die da-
bei akkumulierte Dosis immer noch erheblich gerin-
ger als bei einer raschen Handhabung ohne Abschir-
mung.

Die Wirksamkeit der Spritzenabschirmungen ist im 
Bereich des Spitzenbodens nicht lückenlos. Beson-
ders beim An- und Absetzen der Spritzennadeln oder 
beim Anschluss der Spritze an einen Dreiwegehahn 
(Abbildung 6) sind die Finger exponiert. Hier sollten 
wenn möglich distanzverlängernde Hilfsmittel ver-
wendet werden (Abbildungen 3 und 4).

4.5 Verwendung von Blei-Gummihandschuhen
Werden regelmässig dosisintensive Vorbereitungsar-
beiten und länger dauernde Applikationen durchge-
führt, wird zur Reduktion der Strahlenexposition der 
Hände das Tragen bleihaltiger Strahlenschutzhandschu-
hen empfohlen (Abbildungen 7 und 8). Diese Bleihand-
schuhe werden auch bei Anwendungen in der Rönt-
gendiagnostik verwendet. 

Durch deren Verwendung kann die Dosis bis zu 60% 
(Y-90) reduziert werden. Auch bei dieser Massnahme 
muss jedoch gewährleistet werden, dass die Handha-
bung sicher und rasch durchgeführt werden kann.
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4.6 Abschirmbehälter für Vials
Bevor aus Vials radioaktive Präparate zur Injektion oder 
für eine radiochemische Markierung aufgezogen wer-
den, sollten sie in einem Abschirmbehälter aus Plexig-
las (Abbildungen 9 und 10) platziert werden. Diese 
Behälter erlauben es, die Aktivität ohne Entfernung des 
Deckels zu entnehmen. Die üblichen Transportabschir-
mungen garantieren bei Entnahme der Flüssigkeiten 
meistens keine ausreichende Abschirmung nach oben. 

Werden die Vials zur Aktivitätsbestimmung aus der 
Abschirmung genommen, muss der Strahlenschutz 
durch genügend Abstand (Verwendung von Zangen, 
Pinzetten) und rasches Arbeiten gewährleistet werden. 
Besondere Aufmerksamkeit muss auch der korrekten 
Entfernung der Septen-Schutzkappen gelten. Diese 
knifflige Manipulation (Abbildung 11) darf auf keinen 
Fall direkt mit den Fingern durchgeführt werden.

Abb. 7: Verwendung von Bleigummihanschuhen zur Reduktion der 
Handdosen

Abb. 9: Abschirmung für Vial Abb. 10: Beta-Abschirmung Abb. 11: Entfernen der Septen-Schutzkappe mit Pinzette

Abb. 8: Applikation mit Bleihandschuh 

4.7 Aktivitätsbestimmung
Vor der Applikation muss eine Aktivitätsbestimmung 
in einem für Beta-Strahler geeichten Aktivimeter durch-
geführt werden. Diese erfolgt durch eine Erst- und 
Rückmessung des Aktivitätsvials oder der aufgezoge-
nen Injektionsspritze. Die Messung muss in einem 
Gefäss durchgeführt werden, für welches ein nuklidspe-
zifischer Kalibrationsfaktor zur Verfügung steht. Auf-
grund der geringen Empfindlichkeit der Aktivimeter-
messkammer gegenüber Beta-Strahlung müssen die 
Abschirmungen zuvor entfernt werden. Kurze Trans- 
ferwege unterstützen dabei eine dosisoptimierte Ma-
nipulation.

4.8 Vermeidung von Kontamination
Bereits kleine Spritzer eines Beta-Strahlers auf der 
Haut können aufgrund der hohen spezifischen Aktivität 
erhebliche Hautdosen verursachen. Aus diesem Grund 
müssen bei jeglichen Manipulationen konsequent 
Handschuhe getragen werden. Nitril- oder Vinylhand-
schuhe schützen besser vor Kontamination als La-
texhandschuhe [3]. Zusätzlich kann durch das Tragen 
zweier Handschuhe übereinander vermieden werden, 
dass Kontaminationen beim Ausziehen des Hand-
schuhs auf die Haut gelangen. Zwischen den einzelnen 
Arbeitsschritten sollten regelmässig Kontaminations-
kontrollen der Hände durchgeführt werden. Für diese 
Kontrollen müssen im Labor geeignete Messgeräte zur 
Verfügung stehen.
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4.9 Applikationsvorbereitung und Applikation
Abhängig von der Applikationstechnik (direkt oder über 
Dreiweghahn) sollten bei der Applikation, wenn immer 
möglich, geeignete Strahlenschutzmassnahmen ge-
troffen werden. Das An- und Absetzen der Verschluss-
kappe oder der Injektionsnadel, bzw. das Anbringen 
der Spritze am Dreiwegehahn sollte möglichst rasch 
und mit möglichst grossem Abstand erfolgen. Generell 
sollten die Hände möglichst kurze Zeit in nicht abge-
schirmten Bereichen verweilen (z. B. am Spritzenbo-
den, Abbildung 6). 

Aus Sicht des Strahlenschutzes ist eine automatisier-
te Applikation (Perfusor, Infusion) vorteilhaft. Dabei 
bleibt jedoch zu beachten, dass auch bei der Verwen-
dung solcher Systeme geeignete Abschirmungen 
verwendet werden können und bei der Einrichtung 
keine dosisintensiven Manipulationen durchgeführt 
werden müssen. 

5  Operationelle Massnahmen und Anwendung 
von Schutz- und Hilfsmitteln beim Umgang mit 

 PET-Nukliden

Tabelle 2: Blei-Abschirmdicken für 25 GBq F-18. 
Berechnet aus Anhang 3 Spalte 6 (h10) StSV [1].

F-18 Aktivität 

[GBq]

zulässige  

Dosisleis-

tung [μSv/h]

Abstand [cm] Dicke Pb-

Abschirmung 

[cm]

25

5
100 4,6

50 5,6

2.5 
100 5,1

50 6

Grundsätzlich gelten beim Umgang mit PET-Nukliden 
(z. B. F-18) ähnliche Strahlenschutzmassnahmen wie 
beim Umgang mit Beta-Strahlern. PET-Nuklide stellen 
aber aufgrund der emittierten hochenergetischen Gam-
mastrahlung von 511 keV besondere Anforderungen an 
die verwendeten Abschirmungen. Aufgrund der kurzen 
Halbwertszeit von F-18 (110 Min) müssen PET-Betrieb 
sehr hohe Aktivitäten bestellen, um den Tagesbedarf 
abzudecken. Es können Lieferungen von 30 GBq oder 
mehr vorkommen. Dies erfordert eine massive Abschir-
mung, um die zulässigen Ortsdosisleistungen im C-La-
bor einhalten zu können (als Beispiel 25 GBq F-18 in 
Tabelle 2).

5.1 Vorbereitung zur Applikation
Das Aufziehen der Spritze muss zur Minimierung der 
Umgebungs- und Extremitätendosis aus einem allseitig 
umschlossenen Abschirmbehälter erfolgen. Die Spritze 
muss mit für PET-Nuklide geeigneten Spritzenabschir-
mungen versehen sein. 

Bei hohem Patientenaufkommen bietet sich für diesen 
dosisintensiven Arbeitsschritt die Verwendung eines 
Automaten an. Damit können Spritzen automatisch 
aufgezogen, die Aktivität im Aktivimeter automatisch 
bestimmt und bei bestimmten Systemen auch appli-
ziert werden. 

Abb. 12: Aktivitätsentnahme aus dem F-18 Lagerbehälter Abb. 13: F-18 Spitzenabschirmung
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Für die Bestimmung der Aktivität muss die Spritze 
meistens aus der Abschirmung genommen werden. 
Dabei ist darauf zu achten, die Spritze möglichst weit 
weg von der Aktivität zu fassen (d. h. nicht am Spritzen- 
körper) und die Manipulationszeit insgesamt möglichst 
kurz zu halten. Je nach Aktivimetersystem besteht die 
Möglichkeit, die Aktivität auch mit aufgesetzter Sprit-
zenabschirmung zu ermitteln. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der Hersteller des Aktivimeters entspre-
chende Kalibrationsfaktoren zur Verfügung stellt. 

5.2 Applikation
Das An- und Absetzen der Injektionsnadel, der Ver-
schlusskappe oder des Dreiwegehahns an die appli-
kationsfertige Spritze birgt eine hohe Expositionge-
fahr für die Hände, da die Spritze in diesem vorderen 
Bereich kaum abgeschirmt ist (Abbildung 6). 

Werden Pinzetten zum An- und Absetzen der Nadel 
eingesetzt, wird der Abstand zu den Händen vergrös-
sert und somit die Dosis reduziert (Abbildung 14). Für 
die Applikation selbst werden auch Applikationsauto-
maten angeboten, deren Anschaffung sich insbesonde-
re bei hohem Patientenaufkommen rechtfertigen lässt.

Das kontaminierte Applikationsbesteck soll wenn 
möglich ebenfalls nicht direkt mit den Händen berührt 
werden. Zur Vergrösserung der Distanz und zur Ver-
meidung von Kontamination können Pinzetten einge-
setzt werden. Im Applikationsraum müssen abge-
schirmte Behälter für den anfallenden radioaktiv 
kontaminierten Abfall bereitgestellt werden (Abbil-
dung 15).

Abb. 14: Manipulation der Spitzennnadel Abb. 15: Abfallbehälter für kontaminiertes Applikationsmaterial
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Hilfsmittel für die Aus- und Fortbildung des Personals

Das BAG hat zur Aus- und Fortbildung des nuklearmedizinischen 
Personals Schulungsfilme zum Strahlenschutz in der Nuklearmedizin 
und zur Arbeit in der Radiopharmazie produziert. Sie finden sie auf 
der BAG-Webseite www.bag.admin.ch/str-schulungsfilme.

5 Rechtlicher 
 Stellenwert

Diese Wegleitung ist eine Vollzugshilfe des BAG als Aufsichts-
behörde für Strahlenschutz und richtet sich primär an die Bewil-
ligungsinhaber bzw. Sachverständigen, an die kantonalen Behör-
den im Bereich Radon sowie an weitere Stellen und Personen, 
die von ionisierender Strahlung betroffen sein können. Sie kon-
kretisiert Anforderungen aus dem Strahlenschutzrecht und ent-
spricht dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. 
Berücksichtigen die Bewilligungsinhaber bzw. Sachverständigen, 
die kantonalen Behörden oder sonstige betroffene Personen die-
se Wegleitung, so können sie davon ausgehen, dass sie das 
Strahlenschutzrecht rechtskonform vollziehen.

http://www.bfs.de
http://www.bag.admin.ch/str-schulungsfilme

